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Am Freitag, den 7.11.2025 Von 17:30 – 21 Uhr erwartet Sie ein 
Lichtermeer, die Band Blue Tuesdays und mehr. Gesangsau7akt um 18 Uhr. Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt – auf Spendenbasis. BiAe Tasse mitbringen.  Parken: Lindachstraße / am Friedhof 

Bei Dauerregen fällt es aus. 

Veranstalter:  
Waldkindergarten  
Riedwäldle 

 

Lichterweg im Riedwäldle 

Veranstaltungskalender

Börtlingen

Mittwoch, 05.11.2025
Kinomobil

Nähere Einzelheiten zu den Veranstaltungen entnehmen Sie 
bitte dem Gemeindeteil

Rechberghausen

Samstag, 1. November
10:00 Uhr Festgottesdienst an Allerheiligen, anschließend Öffnung 
der gräflichen Gruft, Kath. Kirche
14:00 Uhr Gräberbesuch auf dem Friedhof, Kath. Kirche
14:00 - 18:00 Uhr „Licht trifft Linie“, Horst Alexy und Roxana 
Oszkiel, Ausstellungsdauer bis 02.11.2025, Kulturmühle

Sonntag, 2. November
14:00 - 18:00 Uhr „Licht trifft Linie“, Horst Alexy und Roxana 
Oszkiel, Ausstellungsdauer bis 02.11.2025, Kulturmühle

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?

Im Notfall entscheiden Sekunden!

Gemeindeverwaltungsverband

Amtliche Bekanntmachungen

Einladung zur Verbandsversammlung  
der Schurwald-Musikschule

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu unserer Sitzung der Verbandsversammlung am

Donnerstag, den 13. November 2025 um 17 Uhr
im Rathaus Rechberghausen (Schlossbühne, 2. OG)
lade ich Sie hiermit herzlich ein.
Tagesordnung öffentlicher Teil:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl der Vorsitzenden und der Stellvertreterinnen
3. Bericht der Schulleitung
4. Gebührensatzung – Änderung der Anlage Gebührentabelle
5. Verschiedenes

Die Bürgerschaft des Verbandsgebiets ist herzlich eingeladen.

Rechberghausen, den 17. Oktober 2025

Claudia Dörner
Stv. Verbandsvorsitzende

Sonstige Mitteilungen

An Halloween nicht übertreiben

„Süßes oder Saures“ wird auch in diesem Jahr am 31. Oktober 
die Losung sein.

Ende Oktober ist die Zeit der Zombies und Geister. Vor allem 
Kinder verkleiden sich und freuen sich auf Süßigkeiten. Die 
Nacht auf Allerheiligen wird in dieser Beziehung immer belieb-
ter. Doch kann es ernsthafte Folgen haben, wenn dabei über-
trieben wird. „Die Scherze sollen nicht zu Straftaten werden", 
warnt die Polizei. Sobald die Gefahr besteht, dass eine Sache 
beschädigt oder gar ein Mensch verletzt werden könnte, macht 
sich der Verursacher meist strafbar. Und eine Straftat wird von 
der Polizei konsequent verfolgt. Dies ist der Fall, wenn fremdes 
Eigentum beschädigt wird. Beispielsweise wenn beim Einwi-
ckeln eines Autos mit Toilettenpapier der Lack zerkratzt wird. 
Dasselbe gilt, wenn die Hausfassade oder Autos mit Eiern be-
worfen werden oder brennende Gegenstände im Briefkasten 
landen und ein Schaden entsteht.
Dabei ist zu beachten: Sachbeschädigungen werden mit einer 
empfindlichen Geldstrafe und sogar mit bis zu zwei Jahren Ge-
fängnis geahndet. Hinzu kommt, dass die Täter - bzw. bei nicht 
strafmündigen Kindern die Eltern den entstandenen Schaden 
ersetzen müssen.
Mitgegangen, mitgefangen: Auch wer bei einem strafrechtlich 
relevanten Streich „nur“ dabei war, kann wegen gemeinschaft-
licher Sachbeschädigung belangt werden und muss ebenfalls 
mit mindestens einer Geldstrafe rechnen. Darum sollten Eltern 
ihre Kinder dazu ermutigen, trotz Gruppendrucks nicht bei 
Sachbeschädigungen mitzumachen.
Verkehrsteilnehmer sollten am späten Freitagnachmittag sowie 
in den Abendstunden besonders aufmerksam sein, da vorwie-
gend Kinder in der Dunkelheit von Haus zu Haus ziehen und um 
Süßigkeiten bitten. Sie könnten, auch wegen ihrer Verkleidun-
gen, nur schwer im Straßenverkehr erkennbar sein.
Die Polizei bittet auch Eltern, ihren Kindern den Ernst der Lage 
zu erklären. Sie sollen deutlich machen, wo die Grenze erreicht 
ist. Der Nachwuchs muss wissen, dass ihr Handeln bei anderen 
zu Problemen führen kann.
Weitere Tipps zu diesem Thema gibt die Polizei unter https://
www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/halloween/
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schurwald
volkshochschule

Kurse der VHS Göppingen und Schurwald im Schurwald

Abstrakte Malerei - Entdecken Sie Ihre künstlerische Seite
‌‌ab 05.11.2025 - 5 Abende - 18.30 bis 20.45 Uhr
Rechberghausen
Anmeldung erforderlich

Geschenkideen aus der Kräuter- und Gewürzküche
am 07.11.2025 - 17.00 bis 19.30 Uhr
Wäschenbeuren
Anmeldung erforderlich

Einradfahren für Anfänger/-innen und Fortgeschrittene
ab 08.11.2025 - 3 Termine - 14.30 bis 16.30 Uhr
Rechberghausen
Anmeldung erforderlich

Anmeldungen bitte über die VHS Göppingen und Schurwald 
- Außenstelle Schurwald - Telefon 07161 951414 oder online 
www.vhs-goeppingen.de

Familientreff

Familientreff Schurwald für alle Mütter, Väter, Großeltern 
mit Babys und Kleinkindern

Hauptstraße 22, 73098 Rechberghausen
Familientreffleiterin:
Daniela Jentschke (Dipl.-Soz.-Päd.)
Telefon: 07161 3089416
Mobil: 0176 61550708 (WhatsApp)
E-Mail: Jentschke@diakonie-goeppingen.de

Ein Ort zum Wohlfühlen
Der Familientreff Schurwald ist ein kostenfreies Angebot für 
Familien mit Babys und Kleinkindern. Dort können diese Kon-
takte mit anderen Eltern knüpfen. Sie erfahren Wissenswertes 
über Erziehung, Gesundheit und andere Alltagsthemen. Sie 
lernen Beratungsangebote des Landkreises kennen und haben 
gleichzeitig eine kleine Auszeit vom Familienalltag. Babys und 
Kleinkinder können miteinander spielen und lernen erste Re-
geln außerhalb der Familie kennen.

Unsere Angebote:
Offenes Café: Dienstag von 9:30 bis 11:30 Uhr für Mütter, 
Väter, Großeltern, Freunde mit Babys und Kleinkindern – ohne 
Anmeldung
Babytreff: Mittwoch von 9:30 bis 11:00 Uhr für Eltern mit Ba-
bys im ersten Lebensjahr – ohne Anmeldung
Gesundheitssprechstunde: Regelmäßig im Babytreff und im 
offenen Café zu allen Fragen rund ums Baby und Kleinkind, 
Schwangerschaft, Stillen und Frau-Sein
Offene Erziehungsreihe: Regelmäßige Bildungsangebote zu 
Erziehungsthemen, Zeit für Fragen während des offenen Cafés
Beratung: Gerne berate ich Sie in Fragen und Sorgen rund um 
die Familie während der Angebote im Familientreff oder nach 
Terminvereinbarung.
Kommen Sie bei uns vorbei, Sie sind herzlich eingeladen!
Alle Angebote sind kostenfrei.
Weitere Infos: www.familientreffs.de

Programm November 2025
04.11.2025 �Offenes Café, Frau Dr. med. Christina Hahn vom 

Gesundheitsamt informiert zum Thema „Umgang 
mit Fieber“

05.11.2025 Babytreff
05.11.2025 „Laterne, Laterne…“

Wir laufen mit unseren Laternen zum Alexander-
Stift Rechberghausen
Treffpunkt und Start: 16:45 Uhr am Familientreff 
Schurwald, Hauptstr. 22
Bitte mitbringen: Laterne und Trinkbecher.  
Bei Dauerregen entfällt das Angebot!

11.11.2025 Offenes Café
12.11.2025 Babytreff
18.11.2025 Offenes Café
19.11.2025 �Babytreff mit Bilderbuchkiste und Anregungen zum 

Vorlesen (Bibliothek am Rathaus Wäschenbeuren)
25.11.2025 Offenes Café
26.11.2025 Babytreff

Naturschutzjugend
Östlicher Schurwald

NAJU-Treff im Oktober

 
Viele fleißige Hände bei der Apfelsaftproduktion � Foto: G. Ramm

Den traditionellen Auftakt unserer monatlichen Treffen bildet die 
gemeinsame Produktion von Saft aus Äpfeln von Streuobstwie-
sen. Die Saftpresse stellt der Apfelsaftverein zur Verfügung. 10 
Kinder nahmen an der Aktion teil und wir Betreuer/-innen freu-
ten uns nach der langen Sommerpause über bekannte, aber 
auch neue Gesichter. Schnell waren die Aufgaben verteilt. Äp-
fel wurden gesammelt und mancher Apfel wurde gleich pro-
biert. Die anderen wurden gewaschen und geschnitten. Dann 
kamen sie in den handbetriebenen Häcksler und von dort in 
die ebenfalls handbetriebene Presse. Jedes Kind konnte seine 
Trinkflasche mehrmals auffüllen und alle waren begeistert von 
dem leckeren Apfelsaft. Am Schluss konnte jedes Kind eine vol-
le Flasche mit nach Hause nehmen.
Vielen Dank geht an Familie Peltier, die uns wieder ihren Was-
seranschluss zur Verfügung stellte.

Sozialverband - VdK
OV - Östlicher Schurwald
Sitz Rechberghausen

Jetzt vier Gewaltambulanzen im Land –  
Baden-Württemberg stärkt den Opferschutz
Angst, Schock, Überforderung: Es gibt viele Gründe, war-
um Opfer nach einer Gewalttat nicht sofort zur Polizei gehen. 
Gleichzeitig gehen wichtige Beweise aber schnell verloren, 
wenn sie nicht zeitnah gesichert werden. Genau hier setzen 
die Gewaltambulanzen in Baden-Württemberg an: Dort kön-
nen Betroffene mit dem Angebot der verfahrensunabhängigen 
Spurensicherung anonym Beweise sichern lassen. Vier Gewal-
tambulanzen gibt es inzwischen im Land – in Freiburg, Heidel-
berg, Ulm und Stuttgart. Gewaltambulanzen ermöglichen den 
Betroffenen den Schutz der eigenen Daten und die Chance auf 
eine spätere Strafverfolgung. Auch die Krankenkassen erfahren 
nicht, welche Versicherten die Spurensicherung in Anspruch 
genommen haben. Die Finanzierung dieser verfahrensunab-
hängigen Spurensicherung übernimmt das Land zusammen mit 
den Krankenkassen und den Gewaltopferambulanzen. Für Be-
troffene ist die Beweissicherung somit kostenfrei. Vor Bestehen 
des Angebots einer verfahrensunabhängigen Spurensicherung 
waren Opfer gezwungen, unmittelbar nach der Tat eine Straf-
anzeige zu erstatten. Nur so war es möglich, eine qualifizier-
te Untersuchung und Archivierung der Spuren der Tat für eine 
spätere Gerichtsverhandlung sicherzustellen. Mit der verfah-
rensunabhängigen Spurensicherung in den Gewaltambulanzen 
ist keine Anzeige mehr notwendig. Die Beweise werden aufbe-
wahrt, sodass Betroffene auch später noch Anzeige erstatten 
können – mit solider Beweislage.
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Für die Sanierung von Brücken können im Rahmen des Lan-
desgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) Fördermit-
tel beantragt werden. Für die Sanierung einer Brücke über ein 
untergeordnetes Gewässer wie den Marbach kann die Gemein-
de bis zu 50 % der Investitionskosten als Förderung erhalten.
Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, einen Förderan-
trag für die Sanierung der Brücke zwischen der Horbenstraße 
und dem Edeka für das Programmjahr 2026 zu stellen. Die 
Verwaltung wurde außerdem mit der Ausschreibung der Maß-
nahme beauftragt, sobald der Förderbescheid eingegangen ist. 
Des Weiteren wurde das Ingenieurbüro VTG Straub mit der Pla-
nung und Begleitung der Maßnahme beauftragt.

TOP 5: Bausache:
Erneuerung des Dachstuhls und Verbreiterung der Dachgaube 
Jahnstraße 10
Im April 2025 hat sich der Gemeinderat mit dem Bauvorhaben 
Jahnstraße 10 befasst. Das Gebäude Jahnstraße 10 sollte um-
gebaut und aufgestockt werden. So war vorgesehen, den zwei-
geschossigen Flachdachanbau um ein weiteres Geschoss auf-
zustocken. Die Gaube an der Südseite sollte erweitert bzw. zum 
Zwerchgiebel umgebaut werden. Unter Bezugnahme auf den 
Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes „Westlich der 
Schillerstraße“ und der Beschluss einer Veränderungssperre 
wurde das Einvernehmen zu dem Bauvorhaben in der Sitzung 
vom 10.04.25 versagt.
Nun hat die Bauherrschaft geänderte Pläne vorgelegt. Demnach 
soll nun auf die Aufstockung des Flachdachanbaus verzichtet 
werden. Das Gebäude soll energetisch saniert, der Dachstuhl 
erneuert und die Gaube an der Südseite verbreitert werden. 
Hierfür wird die Baugenehmigung und eine Ausnahme von der 
Veränderungssperre beantragt.
Eine Ausnahme von der Veränderungssperre kann zugelassen 
werden, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entge-
genstehen.
Der Gemeinderat beschloss, für die geänderte Planung das 
Einvernehmen für eine Ausnahme von der Veränderungssperre 
zu erteilen.

TOP 6: Bauanfrage:
Errichtung einer Terrassenüberdachung
Schillerstraße 10
Nachdem der Bebauungsplan und die Veränderungssperre öf-
fentlich bekannt gemacht wurden, informierten sich mehrere 
Bürger über die Inhalte und Rahmenbedingungen der Verfah-
ren. Die Bauherrschaft der Schillerstraße 10 möchte westlich 
vom Gebäude eine Stahlkonstruktion errichten, über welche 
eine Markise geführt werden soll, um die dortige Terrasse zu 
beschatten.
Eine Ausnahme von der Veränderungssperre kann zugelassen 
werden, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entge-
genstehen.
Der vorgesehene Standort der Beschattung befindet sich mittig 
im Grundstück, unmittelbar am bestehenden Gebäude, sodass 
es sehr naheliegend ist, den Standort als überbaubare Grund-
stückfläche zu definieren. Zudem handelt es sich nicht um eine 
dauerhafte Überdachung. Die Stahlkonstruktion dient als Rank-
gerüst, die Markise wird bei Bedarf aus- und auch wieder ein-
gefahren.
Der Gemeinderat beschloss, die Ausnahme von der Verände-
rungssperre in Aussicht zu stellen und ermächtigte die Verwal-
tung, das Einvernehmen nach Einreichung des förmlichen An-
trages zu erteilen.

TOP 7: Bauanfrage:
Garagenerweiterung
Hölderlinweg 7
Nachdem der Bebauungsplan und die Veränderungssperre öf-
fentlich bekannt gemacht wurden, informierten sich mehrere 
Bürger über die Inhalte und Rahmenbedingungen der Verfah-
ren. Die Bauherrschaft der Hölderlinstraße 7 möchte die beste-
hende Garage erweitern. Die Bestandsgarage soll einen Anbau 
in Richtung Hölderlinstraße erhalten. Das Dach der Bestands-
garage mit geplanter Erweiterung soll dann zu 30 % begrünt 
und zu 70 % mit Photovoltaikmodulen belegt werden.
Eine Ausnahme von der Veränderungssperre kann zugelassen 
werden, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entge-
genstehen.

Die geplante Garage hält einen Abstand von 0,5 m zur Straße 
ein, was seitens der Verwaltung als zwingend notwendig er-
achtet wird. Bei Flachdächern wird seit Jahren eine extensive 
Dachbegrünung gefordert.
Der Gemeinderat beschloss, die Ausnahme von der Verände-
rungssperre in Aussicht zu stellen. Das gesamte Dach soll be-
grünt werden.

TOP 8: Rückblick auf die Jugendveranstaltungen
Im Rahmen der Jugendpartys kamen viele Kinder und Jugendli-
che in den Schlosskeller, um gemeinsam zu feiern. Dabei teilten 
die Kinder und Jugendlichen viele kreative Ideen und ehrliche 
Rückmeldungen für ihren Wohnort mit. Viele Kinder und Ju-
gendliche wünschen sich mehr Shoppingmöglichkeiten sowie 
günstigere Preise. Außerdem wünschen sich die Kinder und Ju-
gendlichen mehr Treffpunkte. Ein Schwimmbad/Freibad, einen 
Maientag/Dorffest sowie ein Gymnasium wären ebenso wün-
schenswert. In Rechberghausen gefällt den Kindern „alles“, ihre 
Freunde, die Parkanlagen, der Bolzplatz und die Schulen.
Im kommenden Jahr sollen die Rückmeldungen der Kinder und 
Jugendlichen im Rahmen von verschiedenen Workshops auf-
gearbeitet werden. Anschließend sollen immer im Wechsel in 
einem Jahr eine Jugendparty und im folgenden Jahr ein Work-
shop stattfinden.
Der Gemeinderat nahm den Bericht zur Kenntnis und stimmte 
der Vorgehensweise zu.

Neuer deer e-carsharing-Standort  
in Rechberghausen

Seit dieser Woche gibt es auch in Rechberghausen einen deer 
e-carsharing Standort. Zukünftig können Sie sich auf dem 
Parkplatz des Landschaftsparks „Grüne Mitte“ schnell und un-
kompliziert ein E-Auto ausliehen.

Die Vorteile:
Stationsflexibel
An einem beliebigen deer Standort starten und das e-carsha-
ring Auto an einem anderen, beliebigen deer Standort wieder 
abgeben.
Genaue Abrechnung
Nur die erste halbe Stunde wird voll bezahlt, danach wird im 
15-Minuten-Takt abgerechnet. Die Abrechnung startet mit dem 
gebuchten Buchungsbeginn und endet mit der Rückgabe des 
Fahrzeugs. Das Fahrzeug ist 5 Minuten vor der gebuchten Ab-
holzeit zur Abholung bereit.
Kostenloses Laden
Mit der schwarzen Ladekarte kann kostenlos an allen deer La-
desäulen geladen werden. Wenn an einer Fremdladesäule ge-
laden wird, werden die Kosten hierfür direkt abgerechnet. Die 
Abrechnung dauert ca. 4 Wochen.
Keine Grundgebühr
Es gibt keine regelmäßige Grundgebühr. Es fällt lediglich eine 
Registrierungsgebühr von 4,90 Euro an – dafür bekommt man 
direkt die erste halbe Stunde (im Wert von 7,90 Euro) gutge-
schrieben. Ab dann wird ausschließlich die Buchungszeit be-
rechnet.
Freie Kilometer
Alle gefahrenen Kilometer sind inklusive. Es wird nur der Zeit-
tarif bezahlt.
Preisautomatik
Der Preis passt sich automatisch an den günstigsten Tarif an.

Wie funktioniert‘s:
1. Registrieren
App herunterladen oder über das Buchungsportal registrieren. 
Nach Verifizierung des Führerscheins wird die Nutzung freige-
schalten. Für die Registrierung wird eine Gebühr von 4,90 Euro 
erhoben – im Gegenzug wird direkt die erste halbe Stunde (im 
Wert von 7,90 Euro) gutgeschrieben.
2. Fahrzeug buchen
Die Buchung und die Bedienung der Fahrzeuge geht ganz 
bequem über die App. Diese führt zuverlässig durch den Bu-
chungsprozess.
3. Losfahren
Die Öffnung des e-carsharing Auto erfolgt ganz bequem per 
App. Danach muss nur noch das Ladekabel abstecken und in 
den Kofferraum gelegt werden. Schon kann’s losgehen!
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4. Buchung beenden
Um die Buchung zu beenden, das Fahrzeug an einer anderen 
deer e-carsharing Station anschließen. Bitte beachten: Das 
Auto muss an einer deer Ladestationen eingesteckt sein, sonst 
kann die Buchung nicht beendet werden. Sobald das Auto lädt, 
kann die Buchung in der App beendet werden.

Die offizielle Einweihung der deer e-carsharing Ladestati-
on findet am Donnerstag, 06.11.2025 um 14:30 Uhr direkt 
an der Station statt. Alle interessierten Bürger sind herzlich 
dazu eingeladen.

Weihnachtsaktion:  
„Wunschbaum – ich wünsch mir was“

Bis Weihnachten sind es zwar 
noch einige Wochen, aller-
dings wollen wir Sie bereits 
jetzt an unsere traditionelle 
Weihnachtsaktion „Wunsch-
baum – ich wünsch’ mir was“ 
erinnern.

Um was handelt es sich bei 
der Aktion?
Wir machen Weihnachten für 
Familien und Alleinerziehende 
in Rechberghausen leichter: 
Wer ein geringes Einkommen 
hat und Kinder bis 14 Jahre, 
kann mitmachen. Eltern dür-
fen für ihre Kinder Wünsche 
im Wert von max. 15 Euro 
schriftlich, mit Hilfe des Rück-
meldebogens, formulieren. Die Wünsche sammeln wir und hän-
gen sie anonym (nur Geschlecht und Alter des Kindes) an unse-
ren Wunschbaum im Rathaus.

Wer kann die Wünsche erfüllen?
Rechberghäuser Bürgerinnen und Bürger aufgepasst: Ende 
November laden wir Sie dazu ein, einen oder auch mehrere 
Wünsche vom Weihnachtsbaum im Rathaus zu „pflücken“. Bit-
te besorgen Sie das Gewünschte, verpacken es weihnachtlich, 
hängen den bunten Wunschanhänger vom Baum an das Ge-
schenk und bringen es bei der Gemeindeverwaltung vorbei. Die 
genauen Details, wann der Baum mit den Wünschen aufgebaut 
wird, geben wir noch im Schurwaldboten bekannt.

Wie erhalten die Kinder die Weihnachtsgeschenke?
Um den Datenschutz zu gewährleisten, kümmern sich unse-
re „Weihnachtselfen“ im Rathaus darum, dass am Heiligabend 
das richtige Päckchen beim richtigen Kind unter dem Weih-
nachtsbaum liegt.
Alle Familien, die gerne einen Wunsch für ihr Kind äußern 
möchten, können sich „Wunschformulare“ auf der Homepage 
der Gemeinde herunterladen oder im Bürgerbüro sowie in den 
Kindertageseinrichtungen bzw. in den Schulsekretariaten holen.
Die „Wunschformulare“ sollten bis spätestens 21. November 
2025 ausgefüllt im Rathaus eingegangen sein.
Bei Fragen steht Ihnen Simone Sührck unter 07161/501-38 oder 
suehrck@gemeinde.rechberghausen.de gerne zur Verfügung.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Wir gratulieren

30.10. Josef und Anna Stromer, 
Ginsterweg 5

Diamantene Hochzeit

Wir gratulieren herzlich allen Jubilarinnen und Jubilaren.

Schlemmerbande

Am Freitag, 17.10.2025 traf sich die Schlemmerbande zum 
zweiten Mal in der Georg-Thierer-Grundschule in Rechberg-
hausen. Auf dem Programm stand ein Kennenlernspiel, eine 
Hygieneschulung, das Erlernen der Tischetikette sowie die Er-
nährungspyramide. Die Kinder waren mit viel Freude und Ei-
fer dabei, hörten aufmerksam zu und machten begeistert mit. 

Besonders beim Kennenlernspiel und bei der Hygieneschulung 
zeigten sie großes Interesse. Es war ein abwechslungsreicher 
Nachmittag, an dem alle viel Spaß hatten und zugleich einiges 
über gesunde Ernährung und gutes Benehmen lernen konnten.

 
� Foto: Josephine Dangelmayr

Warenbörse

Zu verschenken:

Oleander, rot blühend ca. 1,25 m Höhe
Damastreste verschiedene Farben� 52851
Bücher, Krimis und Romane� 52349

Sollten Sie etwas anzubieten haben oder suchen, melden Sie 
sich bitte bei der Gemeinde Rechberghausen (Tel.: 07161 501-
38, Frau Sührck oder Tel.: 07161 501-15, Frau Gomringer).
Bitte teilen Sie uns auch mit, wenn wir einen Artikel wieder aus 
unserer Warenbörse streichen können.

Klimaschutz Rechberghausen

Wenn die Wärmepumpe nicht passt:  
Heizen mit Holzpellets als Alternative
Die Wärmepumpe gilt als Heiztechnik der Zukunft – und das aus 
gutem Grund: Sie arbeitet effizient und klimafreundlich. Doch 
nicht jedes Gebäude eignet sich technisch oder wirtschaftlich 
für diese Form der Wärmeversorgung. Für manche Häuser kann 
daher das Heizen mit Holzpellets eine sinnvolle Alternative sein.
Gerade in älteren Häusern mit Einrohrsystemen und entspre-
chend hohen Vorlauftemperaturen kann der Einsatz einer Wär-
mepumpe nicht effizient sein. Fehlt zudem Platz für ein Außen-
gerät oder bestehen Auflagen durch den Denkmalschutz, kann 
die Pelletheizung eine praktikable Alternative an.
Pellets gelten als nachwachsender Brennstoff und können mit 
moderner Technik wie Staubabscheidern oder Zero-Flame-
Systemen heute deutlich sauberer betrieben werden als früher. 
Dennoch erfordert ihr Einsatz etwas mehr Aufwand – etwa für 
Ascheentsorgung und Lagerhaltung. Wirtschaftlich kann sich 
die Technik lohnen, vor allem, wenn Fördermittel genutzt wer-
den oder günstiger Brennstoff zur Verfügung steht.
Wer sich umfassend informieren möchte, hat dazu am Montag, 
10. November 2025, um 18:30 Uhr, Gelegenheit: Die Energie-
agentur Landkreis Göppingen lädt gemeinsam mit einem Re-
ferenten des Deutschen Pelletinstituts (DEPI) zur kostenlosen 
Online-Veranstaltung „Heizen mit Holzpellets“ ein. Vorgestellt 
werden Technik, Umweltaspekte, Fördermöglichkeiten und 
Marktentwicklungen.
Weitere Infos und Anmeldung unter 
www.energieagentur-lkgp.de/veranstaltungen, 
unter dem QR-Code, per E-Mail an 
energieagentur@ea-lkgp.de oder telefonisch 
unter 07161 6516500.




